
 
 
Sachstand Beratung Brandschutzbedarfsplan: 
 
Stadtrat Dörflinger erläutert, dass das Brandschutzgesetz einen solchen Plan fordert. Für Neu-
münster ist dieser zum ersten Mal erstellt worden. Inhaltlich umfasst der Brandschutzbedarfsplan 
unter anderem eine Schutzzielbeschreibung und eine Risikoanalyse. Der Plan ist vom Fachdienst-
leiter Herrn Kasulke nach Monate langer Arbeit fertig gestellt worden. Zur Zeit laufen intern 
rechtliche Prüfungen. Der Brandschutzbedarfsplan wird nach Abschluss der internen inhaltlichen 
Bewertung dem Ausschuss vorgelegt werden. Auf Nachfrage teilt Stadtrat Dörflinger mit, dass es 
beabsichtigt sei, dies noch in diesem Jahr zu tun. 
 
- Kenntnisnahme -  


